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Mit der Novelle 2009 zur Nährwertkennzeichnungs-
verordnung (NWKV) wurden u. a. der Umrechnungs-
faktor für den Brennwert und die empfohlenen Ta- 
gesdosen (RDA-Werte) für Vitamine und Mineral-
stoffe adaptiert (z. B. Vitamin C: 80 mg statt wie bis-
her 60 mg). Diese Vorgaben beruhen auf der Richt-
linie 2008/100/EG, die mit der NWKV-Novelle 2009 in  
österreichisches Recht umgesetzt wurde (BGBl II Nr. 
186/2009 vom 26.6.2009). 

Die neuen Bestimmungen wirken sich in der Praxis 
u. a. auf die Deklaration der Nährstoffgehalte in der 
Nährwerttabelle, die Anreicherung von Lebensmitteln 
mit Vitaminen und Mineralstoffen oder die Produkt-
werbung aus. Für Letztere gilt: Werden nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angaben über einen Nährstoff 
gemacht, ist auf die im Produkt enthaltene „signifikan-
te Menge“ dieses Nährstoffs (= 15 % der RDA-Werte) 
abzustellen (EG-ClaimsVO). Diese „signifikanten Men-
gen“ leiten sich von den empfohlenen Tagesdosen für 
Vitamine und Mineralstoffe im Anhang zur NWKV ab. 
Mit der Novelle 2009 zur NWKV wurden zahlreiche 
RDA-Werte und damit auch die davon abgeleiteten 
„signifikanten Mengen“ adaptiert (gesenkt oder er-
höht). In der Praxis gilt es nun im Einzelfall zu prüfen, 
ob durch die Änderung der „signifikanten Mengen“ 
die Nährstoffdosierungen in den Rezepturen oder die 
Gesundheitswerbung an die neuen Vorgaben ange-
passt werden müssen.  

Die Übergangsbestimmungen gem. § 11 Abs. 3 neu 
NWKV für die neuen Anforderungen an die Nährwert-
kennzeichnung werfen die Auslegungsfrage auf, ab 
welchem Zeitpunkt die neuen Vorschriften anzuwen-
den sind und wie lange bereits etikettierte Produkte 
abverkauft werden dürfen. 

In Ergebnis gilt:
Die neuen Bestimmungen gelten seit 27.6.2009. Seit-
her dürfen Produkte entsprechend den novellierten 
Vorgaben in Verkehr gebracht werden. Wird davon 
Gebrauch gemacht, gilt das neue Nährwertkennzeich-
nungsrecht uneingeschränkt und ausschließlich (als 
eine Art „Gesamtpaket“) für die Herstellung und De-
klaration der Produkte („alter“ und „neuer“ Rechtsbe-
stand dürfen nicht „vermischt“ werden).  

Die Übergangsfrist (inkl. Abverkauf) endet am 
31.10.2012: Produkte, die den bisherigen, jedoch 
nicht den neuen Regelungen entsprechen, dürfen bis 

31.10.2012 in Verkehr gebracht werden. Das Inver-
kehrbringen schließt den Abverkauf bereits etikettier-
ter Produktbestände mit ein. Ein über den Stichtag 
31.10.2012 hinausgehender Abverkauf bereits dekla-
rierter Ware ist nicht vorgesehen.

Die Rechtsauffassung stützt sich auf folgende 
Überlegungen
Die Übergangsfrist für (bereits) etikettierte Produkte 
ist in § 11 Abs. 3 neu geregelt. Danach dürfen Lebens-
mittel, die der Nährwertkennzeichnungsverordnung 
in der bisher geltenden Rechtslage entsprechen, bis 
31.10.2012 „hergestellt, eingeführt oder in Verkehr ge-
bracht“ werden. Die Formulierung des § 11 Abs. 3 warf 
die Auslegungsfrage auf, ob die Wortfolge „hergestellt, 
eingeführt oder in Verkehr gebracht“ impliziere, dass 
Produkte, die bis zum 31.10.2012 rechtmäßig „einge-
führt“ bzw. „hergestellt“ werden, über den Stichtag 
31.10.2012 hinaus zulässigerweise abverkauft werden 
dürfen. Bei der Beantwortung dieser Rechtsfrage ist 
der Originalwortlaut der Richtlinie 2008/100/EG heran-
zuziehen. Danach ist ab 31.10.2012 der „Handel“ mit 
Produkten verboten, die nach dem alten Rechtsregime 
deklariert bzw. hergestellt wurden (Art. 2). Damit wird 
klar geregelt, dass sich ab dem 1.11.2012 nur mehr Pro-
dukte in Verkehr befinden dürfen, die den neuen Vorga-
ben entsprechen. Die Richtlinie sieht keinen Abverkauf 
von Warenbeständen über den 31.10.2012 hinaus vor. 
Auch die deutsche Nährwertkennzeichnungsverord-
nung stellt bei der Umsetzung der Übergangsbestim-
mung der EG-Richtlinie (Art. 2) allein auf das „Inver-
kehrbringen“ von Produkten ab: Lebensmittel, die ent-
sprechend der bisherigen Rechtslage deklariert sind, 
dürfen bis 31.10.2012 in Verkehr gebracht werden. Ein 
über diesen Zeitpunkt hinausgehender Produktabver-
kauf wurde nicht eingeräumt. 

Die unterschiedliche Textierung der deutschen und ös-
terreichischen Umsetzung der Übergangsregelung in 
der Richtlinie 2008/100/EG erklärt sich aus der Defini-
tion des Begriffes „Inverkehrbringen“ im österreichi-
schen Lebensmittelrecht. Das LMSVG kennt nämlich 
zwei voneinander abweichende Begriffsbestimmun-
gen. Die Gründe für diesen Dualismus liegen im Wech-
sel vom LMG 1975 zum LMSVG. Umfasste der Begriff 
des „Inverkehrbringens“ nach dem LMG 1975 (u. a.) 
auch das „Herstellen“ und „Einführen“ von Lebens-
mitteln1, deckt die engere Definition des LMSVG bzw. 
der EG-BasisVO diese Tätigkeiten nicht ab (vgl. § 3  
Z 9 LMSVG bzw. Art. 3 Z 8 EG-BasisVO). Die (neue) 
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Begriffsbestimmung des LMSVG normiert als Inver-
kehrbringen „das Bereithalten von Lebensmitteln oder 
Futtermitteln für Verkaufszwecke, einschließlich des 
Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form der 
Weitergabe, gleichgültig ob unentgeltlich oder nicht, 
sowie den Verkauf, den Vertrieb oder andere Formen 
der Weitergabe selbst“. Um Sanktionslücken zu ver-
meiden, die aus den unterschiedlichen Definitionsum-
fängen resultieren könnten, sieht das LMSVG (§ 102 
Abs. 2) die Fortgeltung des (alten) Begriffes „Inverkehr-
bringen“ gem. dem LMG 1975 für auf Basis dieses Ge-
setzes erlassene Verordnungen vor (u. a. für den Fall, 
dass in weitergeltenden Verordnungen nach dem LMG 
1975 Anforderungen an den „Herstellungsprozess“ 
normiert werden und dabei der Begriff „Inverkehrbrin-
gen“ verwendet wird). Grundsätzlich genießt die neue, 
engere Definition gem § 3 Z 9 LMSVG bzw. Art. 3 Z 8  
EG-BasisVO Anwendungsvorrang. Nur für auf der 
Grundlage des LMG 1975 erlassene Verordnungen 
gilt bis auf Weiteres dessen (alte) Definition. Die auf 

Basis des LMG 1975 erlassene österreichische Nähr-
wertkennzeichnungsverordnung (NWKV) bildet einen 
praktischen Anwendungsfall. Um Sanktionslücken zu 
vermeiden, mussten in den Verordnungstext der No-
velle 2009 jene Tätigkeiten, die das „Inverkehrbringen“ 
gem. LMSVG nicht mehr umfasst (nämlich das „Her-
stellen“ und „Einführen“), erst eingearbeitet werden. 
Die Übergangsbestimmung lautet daher (§ 11 Abs. 3 
neu): „Lebensmittel, die der Nährwertkennzeichnungs-
verordnung in der bisher geltenden Rechtslage ent-
sprechen, dürfen bis 31.10.2012 hergestellt, eingeführt 
oder in Verkehr gebracht werden.“ 

Im Ergebnis bedeutet das: Ab dem 1.11.2012 dürfen 
nur mehr Produkte in Verkehr gebracht werden, die 
den neuen Vorgaben entsprechen. Ein über diesen 
Stichtag hinausgehender Abverkauf etikettierter Pro-
duktbestände ist nicht zulässig.

-KK/MB-

1 § 1 Abs. 2 erster Satz LMG 1975: „Unter Inverkehrbrin-
gen ist das Gewinnen, Herstellen, Behandeln, Einführen, 
Lagern, Verpacken Bezeichnen, Feilhalten, Ankündigen, 
Werben, Verkaufen, jede sonstige Überlassung und das 

Verwenden für andere zu verstehen, sofern es zu Erwerbs-
zwecken oder für Zwecke der Gemeinschaftsversorgung 
geschieht.“

Im Rahmen eines öffentlichen Konsultationsverfah-
rens konnte über ein neues EU-Bio-Logo abgestimmt 
werden. 130.000 Personen beteiligten sich, das erst-
gereihte Logo erhielt 63 % der Stimmen. Im Februar 
2010 hat die Europäische Kommission das neue Logo 
vorgestellt: 

Gemäß Art. 24 der EG-Bio-Verordnung Nr. 834/2007 
müssen biologische Produkte ab 1. Juli 2010 das neue 
Gemeinschaftslogo tragen. Mittels Verordnung (EU) 
Nr. 271/2010 wurden die Vorschriften über das Bio-
Logo in die Durchführungsvorschriften (Verordnung 
[EG] Nr. 889/2008) der EG-Bio-Verordnung integriert. 

Offener Abverkauf für vor dem 1.7.2010  
verpackte Ware
„Vorräte von Erzeugnissen, die vor dem 1.7.2010 nach 
Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 oder der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 produziert, verpackt und 
gekennzeichnet wurden, können weiterhin mit einer Be-
zugnahme auf die biologische Produktion in den Verkehr 
gebracht werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind.“

Neues EU-Bio-Logo

Offener Abverkauf für 
Verpackungsmaterial
„Verpackungsmaterial, das 
mit der Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 oder der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 im 
Einklang steht, kann bis zum 1.7.2012 für Erzeugnisse 
weiterverwendet werden, die mit einer Bezugnahme 
auf die biologische Produktion in den Verkehr ge-
bracht werden, soweit diese Erzeugnisse im Übrigen 
den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
entsprechen.“

Die Europäische Kommission und das deutsche Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz interpretieren diese Übergangsre-
gelung in der Weise, dass Produkte, die bis zum Ende 
der Übergangsfrist (am 30.6.2012) mit dem „alten“ 
Material verpackt wurden, auch nach Ablauf der Über-
gangsfrist (nach dem 1.7.2012) unbefristet abverkauft 
werden dürfen.

Die Verordnung gilt ab 1.7.2010.




